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Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in der Jugendinitiative Bluelight2k. 
 
Ich garantiere, dass die folgenden Angaben von mir vollständig und korrekt angegeben 
werden. 
 
Name:*  
  

Vorname:*  
  

Anschrift:*  
  

  
  

Telefonnummer:*  
  

Handynummer:*  
  

E-Mail-Adresse:*  
  

Geburtsdatum:*  
  

Nickname:  
  

ICQ-Nr.:  
  

Gelernter Beruf:  
  

Momentane Tätigkeit:*  
  

Kontoinhaber:*  
  

Kontonummer:*  
  

Bankleitzahl:*  
 

* = Pflichtfelder 
 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Satzung und den geltenden Regeln in dem oben 
genannten Verein zu. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten für 
Vereinszwecke genutzt werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Des 
Weiteren ermächtige ich die Bluelight2k widerruflich, den von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos, sofern angegeben, durch Lastschrift 
einzuziehen. 
 
   

Datum, Unterschrift Antragsteller 
(Bei Antragstellern unter 16 Jahren der 

Erziehungsberechtigter) 

 Datum, Unterschrift Vorsitzender 

 
Info: Der Buchhaltung bitte ein Passbild zukommen l assen. Dieses dient für den aktuellen 

Mitgliedsausweis. 
Sollte der Ausweis abhanden kommen, ist eine Bearbe itungsgebühr von 5,00 € fällig. 
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1. Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge (Sa tzung § 4): 
 
1.1. Mitglied kann jede juristische und natürliche Person ab dem 14ten Lebensjahr 

werden, die den Zweck des Vereins fördert und unterstützt. Mitglieder unter 16 Jahre 
benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. 

1.2. Über die Aufnahme von natürlichen und juristischen Personen entscheidet der 
Vorstand. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu 
richten. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. 

1.3. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen. 
Diese sind Halbjährlich zu zahlen wenn sie per Bankeinzug abgebucht werden. 
Barzahlungen sind jährlich zu entrichten. 

1.4. Der Mitgliedsaufnahmebeitrag der am Anfang der Mitgliedschaft einmalig gezahlt 
werden muss, beträgt 10,00 €. 

1.5. Die aktuellen Mitgliedsbeiträge sind wie folgt zu entnehmen: 
 •   8,00 € für Mitglieder unter 16 Jahren 

• 18,00 € für Arbeitslose, Schüler, Studenten, 400-Euro-Jober 
 • 24,00 € für Auszubildende, Zivildienstleistende, Wehrdienstleistende, Rentner 
 • 30,00 € für Angestellte, Beamte, Selbstständige 
 
2. Allgemeines: 
 
2.1. Der Widerruf des Antrages zum Beitritt des Vereins Bluelight2k ist innerhalb von zwei 

Wochen nach Erhalt und Annahmeerklärung ohne Begründung gegenüber der 
Bluelight2k möglich. 

2.2. Die oben angegeben persönlichen Daten sind ausschließlich aus internen Zwecken 
des Vereins Bluelight2k gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz in der EDV 
gespeichert. Diese Daten sind nur dem jeweiligen Gesamtvorstand des Vereins 
zugängig. Sie dürfen von Bluelight2k weder Dritten zugängig gemacht, noch 
veräußert werden. 

2.3. Der Buchhaltung ist ein Passbild zu überlassen. Dieses Bild dient für die Erstellung 
des Mitgliedsausweises. Sollte der Ausweis abhanden kommen, ist eine 
Bearbeitungsgebühr von 5,00 € zu zahlen. Alle zwei Jahre wird ein neuer Ausweis 
ausgestellt. 

 
3. Beendigung der Mitgliedschaft (Satzung § 5) 
 
3.1. Die Mitgliedschaft endet 

a.) durch eine schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand durch freiwilligen 
 Austritt 
b.) bei einer natürlichen Person durch Tod, bei einer juristischen Person durch 
 Verlust der Rechtsfähigkeit 
c.) durch Ausschluss aus wichtigem Grund 

3.2. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er 
erfolgt schriftlich gegenüber dem Vorstand. Dabei ist eine Frist von einem 
Monat einzuhalten. 

3.3. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann mit Zweidrittelmehrheit von der 
Mitgliederversammlung ausgesprochen werden, wenn das Mitglied gegen die 
Vereinsinteressen verstoßen hat. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied 
unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu 
dem Sachverhalt zu äußern. 


